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KURZE BEGRÜNDUNG

Gemäß Artikel 208 AEUV hat die EU bei der Durchführung politischer Maßnahmen, die sich 
auf die Entwicklungsländer auswirken können, den Zielen der Entwicklungszusammenarbeit 
Rechnung zu tragen. Die EU steht somit in der Pflicht, keine politischen Entscheidungen zu 
treffen, die ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit unterlaufen, und 
stattdessen in allen Politikbereichen Maßnahmen zu ergreifen, die den Entwicklungsländern 
zu Gute kommen. Diese Pflicht gilt für alle Einrichtungen der EU, einschließlich der EIB.

Die große Mehrzahl der Länder, die im Rahmen des Außenmandats der EIB förderfähig sind, 
sind Entwicklungsländer. 

Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass die dem Außenmandat der EIB zu Grunde 
liegenden Ziele ausdrücklich auf die Verringerung der Armut ausgerichtet sind. Darüber 
hinaus muss die EIB ihre Aktivitäten außerhalb der EU mit dem Europäischen 
Entwicklungskonsens in Einklang bringen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es eines deutlichen Umdenkens innerhalb der Bank und 
einer umfassenden Reform ihrer Funktionsweise. Wenn ein solcher Richtungswechsel von 
Erfolg gekrönt sein soll, muss der EIB in begrenztem Umfang zusätzliches Personal und 
entwicklungspolitisches Fachwissen zur Verfügung gestellt werden. 

Im Interesse einer größeren Kohärenz ihrer Tätigkeiten sollte die EIB langfristig darauf 
abzielen, einheitliche Rahmenbedingungen für ihre Tätigkeiten in allen Entwicklungsländern 
zu schaffen, d.h. sie sollte darauf hinwirken, sowohl in Bezug auf ihr Mandat für 
Finanzierungen in Drittländern als auch in Bezug auf die Länder Afrikas, des karibischen 
Raums und des Pazifischen Ozeans umfassende gemeinsame thematische Ziele festzulegen. 

Konzentration auf bedürftige und benachteiligte Menschen
Der Konjunkturabschwung hat die ganze Welt unter Druck gesetzt. Am schwersten betroffen 
sind jedoch die armen Länder, wobei die ärmsten und benachteiligsten Bevölkerungsgruppen 
in diesen Ländern die schwerste Last zu tragen haben. 

Die EIB sollte daher in Betracht ziehen, einen größeren Anteil ihrer außerhalb der EU 
vergebenen Darlehen für Länder in Asien (wo mehr als zwei Drittel der Armen der Welt 
leben) und Lateinamerika bereitzustellen, damit gewährleistet ist, dass die EIB-Projekte einen 
wirksamen Beitrag zur Armutsreduzierung leisten. 

Ferner sollte die EIB besondere Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen, wie ethnische Minderheiten, Frauen und Kleinbauern 
gleichen Zugang zu Krediten haben, zumal Kredite an diese Bevölkerungsgruppen häufig eine 
bedeutende Multiplikatorwirkung haben können. 

Es wäre angebracht, wenn die EIB einen größeren Teil ihrer Darlehen in Ländern mit 
geringerem Risiko und ohne Rückgriff auf die EU-Garantie vergeben würde, so dass sie in 
der Lage wäre, in Entwicklungsländern, bei denen die Risiken höher sein können, mehr 
Darlehen durch die EU-Garantie abzusichern.
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Zugang zu Krediten und Mikrofinanzierung
Etwa drei Milliarden Arme – die Hälfte der Weltbevölkerung – haben keinen Zugang zu 
grundlegenden Finanzdienstleistungen wie Krediten, Sparkonten und Versicherungen. Wie 
zahlreiche innovative Modelle (wie etwa das Mobilfunk-Banking in Afrika) in jüngster Zeit 
gezeigt haben, bietet ein erleichterter Zugang zu – wenn auch sehr kleinen – Krediten und 
Mikrofinanzierungen einer großen Zahl von Menschen die Chance, für sich selbst und ihre 
Familien zu sorgen sowie Wachstum und Arbeitsplätze zu schaffen. So können 
Mikrofinanzierungen mit relativ kleinen Investitionen dazu beitragen, das enorme Potenzial 
der Entwicklungsländer freizusetzen, indem sie ihnen einen Ausweg aus der Armut eröffnen 
und die Chance bieten, den Teufelskreislauf von Entwicklungshilfe und Abhängigkeit zu 
durchbrechen. 

Die EIB sollte daher einen größeren Teil ihrer Bemühungen in Entwicklungsländern darauf 
richten, mit Hilfe von ländlichen Entwicklungsbanken, Genossenschaftsbanken und sonstigen 
Mikrofinanzinstituten den Zugang armer Menschen zu Krediten, Sparkonten und 
Versicherungen zu fördern. Sie sollte einen Beitrag dazu leisten, die großen Lücken zu 
schließen, die die traditionellen Finanzinstitute hinterlassen haben.

Klimawandel
Es ist zu begrüßen, dass das zusätzliche Mandat in Höhe von 2 Milliarden EUR zur 
Finanzierung von Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels bestimmt ist. Diese 
Kredite müssen jedoch im Einklang mit den von der EU auf der UN-Klimakonferenz 2009 in 
Kopenhagen eingegangenen Verpflichtungen durch neue Finanzhilfen unterstützt werden.

Koordinierung und Zusammenarbeit 
Einer der Stolpersteine, der in den letzten Jahren die Wirksamkeit der Zusammenarbeit der 
EU mit Entwicklungsländern beeinträchtigt hat, ist die gestiegene Zahl der Akteure und 
Agenturen, deren Tätigkeitsbereiche, Vorschriften und Praktiken sich kaum voneinander 
unterscheiden. Daher bedarf es einer engen Koordinierung und effizienten Arbeitsteilung 
zwischen der EIB und anderen internationalen Finanzierungsinstitutionen und multilateralen 
Entwicklungsbanken. 

Um eine möglichst große Wirkung zu erzielen, müssen die externen Aktivitäten der EIB auch 
mit der Entwicklungshilfepolitik der Kommission und dem neuen auswärtigen Dienst 
verzahnt werden. Dies bedeutet, dass Mechanismen für eine verstärkte Zusammenarbeit auf 
EU-Ebene geschaffen werden müssen. Ferner sollte die EIB prüfen, ob die Wirksamkeit ihrer 
Darlehen durch eine Verknüpfung mit EU-Finanzhilfen erhöht werden kann. 

Transparenz
Durch illegale Kapitalflucht gehen den Entwicklungsländern jedes Jahr Milliarden Dollar an 
potenziellen Einnahmen verloren. Die EIB sollte auf ihrem derzeitigen Verhaltenskodex 
aufbauen und alle Empfänger von EIB-Darlehen nachdrücklich dazu anhalten, höchste 
Transparenzstandards einzuhalten, insbesondere durch eine vollständige Offenlegung von 
Gewinnen und gezahlten Steuern und eine länderspezifische Berichterstattung.

Parlamentarische Kontrolle
Ein verstärktes externes Mandat der EIB muss mit einer verstärkten parlamentarischen 
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Kontrolle einhergehen, um die demokratische Legitimierung der EIB-Aktivitäten zu wahren. 
Die EIB sollte daher ihre Berichterstattung gegenüber dem Europäischen Parlament ausbauen 
und über alle Aspekte im Zusammenhang mit ihrem externen Mandat informieren: von 
operativen Leitlinien und allgemeinen Strategien bis zur praktischen Umsetzung, 
einschließlich einer Bewertung der entwicklungsbezogenen Aspekte ihrer Projekte und der 
Einhaltung von sozialen und ökologischen Kriterien sowie von Menschenrechtskriterien.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Haushaltsausschuss, folgende 
Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Darüber hinaus sollten die EIB-
Finanzierungen einen Beitrag zur 
Verwirklichung der dem auswärtigen 
Handeln der EU zugrunde liegenden und in 
Artikel 21 des Vertrags über die 
Europäische Union verankerten 
allgemeinen Grundsätze der Förderung und 
Festigung von Demokratie, 
Rechtstaatlichkeit, Menschenrechten und 
Grundfreiheiten leisten sowie zur 
Umsetzung internationaler 
Umweltabkommen, bei denen die EU 
Vertragspartei ist. In Bezug auf 
Entwicklungsländer9 sollten die EIB-
Finanzierungen Folgendes fördern: eine 
nachhaltige wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Entwicklung dieser Länder, 
insbesondere der am stärksten 
benachteiligten unter ihnen, ihre 
harmonische, schrittweise Integration in 
die Weltwirtschaft, die Kampagne zur 
Armutsbekämpfung sowie die Einhaltung 
der von der EU im Kontext der Vereinten 
Nationen und anderer einschlägiger 
internationaler Organisationen gebilligten 
Ziele. Die EIB sollte schrittweise 
geeignete Mittel entwickeln, um diesen 
Anforderungen in ausreichendem Maße zu 

(12) Generell sollten die EIB-
Finanzierungen einen Beitrag zur 
Verwirklichung der dem auswärtigen 
Handeln der EU zugrunde liegenden und in 
Artikel 21 des Vertrags über die 
Europäische Union verankerten 
allgemeinen Grundsätze der Förderung und 
Festigung von Demokratie, 
Rechtstaatlichkeit, Menschenrechten und 
Grundfreiheiten leisten sowie zur 
Umsetzung internationaler 
Umweltabkommen, bei denen die EU 
Vertragspartei ist. In Bezug auf 
Entwicklungsländer9 sollte eines der 
grundlegenden Ziele der EIB-
Finanzierungen die Reduzierung der 
Armut sein, und zwar durch: Förderung 
einer nachhaltigen wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Entwicklung 
dieser Länder, insbesondere der am 
stärksten benachteiligten unter ihnen, ihre 
harmonische, schrittweise Integration in 
die Weltwirtschaft, sowie die Einhaltung 
der von der EU im Kontext der Vereinten 
Nationen und anderer einschlägiger 
internationaler Organisationen gebilligten 
Ziele. Die EIB sollte sicherstellen, dass 
insbesondere benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen, wie Minderheiten, 
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entsprechen. Bauern und Frauen, gleichen Zugang zu 
Finanzdienstleistungen erhalten. Um
diesen Anforderungen in ausreichendem 
Maße zu entsprechen, sollte der Rat dafür 
Sorge tragen, dass die EIB mehr 
Ressourcen und Personal erhält.

Or. en

Begründung

Under the Lisbon Treaty, development cooperation has been recognized as one of the 
elements of the EU's external action. The reduction of poverty has been recognized as the 
principle aim for development cooperation policy. The EU is thus required to take account of 
the objective of poverty reduction and eradication in all actions likely to affect developing 
countries. The external mandate of the EIB should reflect the EU policy objectives in third 
countries. It is logical that EIB investments in developing countries should aim at the 
reduction of poverty by fostering sustainable economic, social and environmental 
development and by guaranteeing access to financial services for those who can not access 
financial services under normal market circumstances. The EIB needs more resources and 
staff in order to meet the requirements as set out under the Treaty of Lisbon. The internal 
capacity of the EIB needs to be strengthened and thus additional resources are needed.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Nach diesem Beschluss sollte die EIB 
in enger Abstimmung mit der Kommission 
und im Einklang mit den Grundsätzen des 
Europäischen Konsenses über die 
Entwicklungspolitik ihre 
entwicklungspolitische Ausrichtung 
verstärken. Dies sollte im Rahmen 
verschiedener konkreter Maßnahmen 
geschehen, insbesondere durch einen 
Ausbau der EIB-Kapazitäten für die 
Bewertung der sozialen und 
entwicklungsbezogenen Aspekte von 
Projekten, einschließlich 
Menschenrechtserwägungen und 
konfliktbezogener Risiken, sowie durch die 
Förderung von Konsultationen auf lokaler 
Ebene. Darüber hinaus sollte sich die EIB 

(13) Nach diesem Beschluss sollte die EIB 
in enger Abstimmung mit der Kommission 
und im Einklang mit den Grundsätzen des 
Europäischen Konsenses über die 
Entwicklungspolitik ihre 
entwicklungspolitische Ausrichtung 
verstärken. Dies sollte im Rahmen 
verschiedener konkreter Maßnahmen 
geschehen, insbesondere durch einen 
Ausbau der EIB-Kapazitäten für die 
Bewertung der sozialen und 
entwicklungsbezogenen Aspekte von 
Projekten, einschließlich 
Menschenrechtserwägungen und 
konfliktbezogener Risiken, sowie durch die 
Förderung von Konsultationen auf lokaler 
Ebene. Darüber hinaus sollte sich die EIB 
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stärker auf Sektoren konzentrieren, in 
denen sie aufgrund von Finanzierungen 
innerhalb der EU über einschlägige 
Fachkompetenz verfügt und die die 
Entwicklung der betreffenden Länder 
voranbringen können, wie 
Umweltinfrastrukturen, einschließlich 
Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung, nachhaltiger Verkehr 
und Klimaschutz, insbesondere 
erneuerbare Energien. Auch sollte die EIB 
schrittweise ihre Tätigkeiten zur Förderung 
von Gesundheit und Bildung sowie zur 
Unterstützung der Klimaanpassung 
ausbauen, gegebenenfalls in 
Zusammenarbeit mit anderen 
internationalen Finanzinstitutionen (IFI) 
und bilateral tätigen europäischen 
Finanzinstitutionen (EBFI). Dies setzt 
Zugang zu Finanzmitteln zu 
Vorzugsbedingungen voraus und erfordert 
eine schrittweise Aufstockung des für die 
EIB-Außentätigkeit eingesetzten Personals.
Die EIB-Tätigkeiten sollten auch die EU-
Ziele und -Prioritäten im Bereich 
Institutionenaufbau und sektorale 
Reformen ergänzen. Schließlich sollte die 
EIB Leistungsindikatoren definieren, die 
sich auf die Entwicklungsaspekte der 
Projekte und ihre Ergebnisse beziehen.

stärker auf Sektoren konzentrieren, die die 
Entwicklung der betreffenden Länder 
voranbringen können, wie für KMU und 
Kleinstunternehmen zugängliche 
Finanzdienstleistungen,
Umweltinfrastrukturen, einschließlich 
Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung, nachhaltiger Verkehr 
und Klimaschutz, insbesondere 
erneuerbare Energien. Auch sollte die EIB 
schrittweise ihre Tätigkeiten zur Förderung 
von Gesundheit und Bildung sowie zur 
Unterstützung der Klimaanpassung 
ausbauen, gegebenenfalls in 
Zusammenarbeit mit anderen 
internationalen Finanzinstitutionen (IFI) 
und bilateral tätigen europäischen 
Finanzinstitutionen (EBFI). Dies setzt 
Zugang zu Finanzmitteln zu 
Vorzugsbedingungen voraus und erfordert 
eine schrittweise Aufstockung des für die 
EIB-Außentätigkeit eingesetzten Personals.
Die EIB-Tätigkeiten sollten auch die EU-
Ziele und -Prioritäten im Bereich 
Institutionenaufbau und sektorale 
Reformen ergänzen. Schließlich sollte die 
EIB Leistungsindikatoren definieren, die 
sich auf die Entwicklungsaspekte der 
Projekte und ihre Ergebnisse beziehen.

Or. en

Begründung

Um in Entwicklungsländern einen gleichen Zugang zu Finanzdienstleistungen zu 
gewährleisten, müssen Kleinstunternehmen als mögliche Empfänger von EIB-Finanzierungen 
einbezogen werden. Gemäß der Empfehlung der Kommission Nr. 96/280/EG bilden 
Kleinstunternehmen eine eigenständige Unternehmenskategorie neben kleinen und mittleren 
Unternehmen. Als Kleinstunternehmen gelten Unternehmen, die weniger als 10 Personen 
beschäftigen. 
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Die EIB sollte ihre Politik in Bezug 
auf Offshore-Finanzplätze aktualisieren 
und über die bestehenden gleichen 
Bedingungen der OECD-Listen hinaus 
alle Hoheitsgebiete berücksichtigen, die 
eine Steuerumgehung oder -
hinterziehung in Entwicklungsländern 
ermöglichen könnten. Die EIB sollte 
sicherstellen, dass die von ihr 
unterstützten Projekte nicht in 
intransparenten Hoheitsgebieten 
angesiedelt sind, wie sie im 
Schattenfinanzindex definiert werden. 
Um eine sachgerechte Umsetzung zu 
gewährleisten, sollten alle Empfänger 
eine rechtlich bindende Vereinbarung 
unterzeichnen, die sie daran hindert, 
intransparente Hoheitsgebiete zu nutzen, 
während sie von der EIB Unterstützung 
erhalten. In Fällen, in denen die 
Unterstützung Finanzintermediären 
gewährt wird, sollte die EIB ferner 
sicherstellen, dass alle unterstützten 
Banken und Finanzintermediäre strenge 
Vorkehrungen gegen die 
Inanspruchnahme von Offshore-
Finanzzentren getroffen haben. Diese 
Vorkehrungen sollten die Offenlegung 
der wirtschaftlichen Eigentümer von 
finanziellen Vermögenswerten umfassen.

Or. en

Begründung

Die bestehende OECD-Liste der unkooperativen Hoheitsgebiete beruht auf schwachen 
Kriterien, wie etwa der Unterzeichnung von 12 Abkommen über den Informationsaustausch in 
Steuersachen. Dies ist sehr unzureichend und viele Experten fordern, dass strengere Kriterien 
aufgestellt werden, um Schattenfinanzplätze zu identifizieren. Das Netzwerk 
Steuergerechtigkeit hat in seinem Schattenfinanzindex alternative Kriterien und Methoden 
entwickelt. Das Europäische Parlament hat bereits gefordert, dass die EIB strengere 
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Kriterien als die OECD-Kriterien heranziehen soll, wenn sie Steueroasen nutzt, um in 
Entwicklungsländern zu investieren.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Bei ihren Finanzierungen außerhalb 
der EU, die in den Geltungsbereich dieses 
Beschlusses fallen, sollte die EIB, soweit 
erforderlich, eine bessere Koordinierung 
und Zusammenarbeit mit IFI und EBFI 
anstreben, gegebenenfalls einschließlich 
einer Zusammenarbeit bei den sektoralen 
Auflagen und eines „Mutual-Reliance“-
Ansatzes bei den Verfahren, eines 
Rückgriffs auf gemeinsame 
Kofinanzierungen und einer Beteiligung an 
globalen Initiativen, etwa zur Förderung 
der Koordinierung und Wirksamkeit von 
Hilfen. Die genannten Maßnahmen müssen 
auf Gegenseitigkeitsbasis zwischen EIB 
und anderen Institutionen durchgeführt 
werden und verlangen, wenn sie wirksam 
sein sollen, der EIB und den anderen 
Finanzinstitutionen gleiche Anstrengungen 
ab. Die Modalitäten der Durchführung von 
EIB-Finanzierungen in den östlichen 
Nachbarschafts- und Partnerschaftsländern, 
Zentralasien und der Türkei werden in 
zwischen Kommission, EIB und EBWE zu 
schließenden dreiseitigen Vereinbarungen 
(„Memoranda of Understanding“) 
festgelegt.

(29) Bei ihren Finanzierungen außerhalb 
der Union, die in den Geltungsbereich 
dieses Beschlusses fallen, sollte die EIB 
eine bessere Koordinierung und 
Zusammenarbeit mit IFI und EBFI 
anstreben, einschließlich einer 
Zusammenarbeit bei den sektoralen 
Auflagen und eines „Mutual-Reliance“-
Ansatzes bei den Verfahren, eines 
Rückgriffs auf gemeinsame 
Kofinanzierungen und einer Beteiligung an 
globalen Initiativen, etwa zur Förderung 
der Koordinierung und Wirksamkeit von 
Hilfen. Die genannten Maßnahmen müssen 
auf Gegenseitigkeitsbasis zwischen EIB 
und anderen Institutionen durchgeführt 
werden und verlangen, wenn sie wirksam 
sein sollen, der EIB und den anderen 
Finanzinstitutionen gleiche Anstrengungen 
ab. Die Modalitäten der Durchführung von 
EIB-Finanzierungen in den östlichen 
Nachbarschafts- und Partnerschaftsländern, 
Zentralasien und der Türkei werden in 
zwischen Kommission, EIB und EBWE zu 
schließenden dreiseitigen Vereinbarungen 
(„Memoranda of Understanding“) 
festgelegt.

Or. en
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Berichterstattung und 
Informationsübermittlung durch die EIB an 
die Kommission sollten ausgebaut werden, 
damit die Kommission ihren jährlichen 
Bericht an das Europäische Parlament und 
den Rat über die im Rahmen dieses 
Beschlusses durchgeführten EIB-
Finanzierungen optimieren kann. Der 
Bericht sollte – unter Berücksichtigung der 
operativen Leitlinien – insbesondere 
bewerten, inwieweit die EIB-
Finanzierungen den Bestimmungen dieses 
Beschlusses entsprechen, und er sollte 
gesonderte Abschnitte zum Mehrwert mit 
Blick auf die EU-Politik sowie gesonderte 
Abschnitte zur Zusammenarbeit mit der 
Kommission, anderen IFI und bilateralen 
Gebern, einschließlich Kofinanzierungen, 
enthalten. Soweit erforderlich, sollte der 
Bericht auf wesentliche Änderungen der 
Rahmenbedingungen eingehen, die weitere 
Änderungen des Mandats vor Ablauf des 
Geltungszeitraums rechtfertigen würden.

(30) Berichterstattung und 
Informationsübermittlung durch die EIB an 
die Kommission sollten ausgebaut werden, 
damit die Kommission ihren jährlichen 
Bericht an das Europäische Parlament und 
den Rat über die im Rahmen dieses 
Beschlusses durchgeführten EIB-
Finanzierungen optimieren kann. Der 
Bericht sollte – unter Berücksichtigung der 
operativen Leitlinien – insbesondere 
bewerten, inwieweit die EIB-
Finanzierungen den Bestimmungen dieses 
Beschlusses entsprechen, und er sollte 
gesonderte Abschnitte zum Mehrwert mit 
Blick auf die EU-Politik sowie gesonderte 
Abschnitte zur Zusammenarbeit mit der 
Kommission, anderen IFI und bilateralen 
Gebern, einschließlich Kofinanzierungen, 
enthalten. Der Bericht muss eine 
Bewertung der sozialen und 
entwicklungspolitischen Aspekte von 
Projekten enthalten. Soweit erforderlich, 
sollte der Bericht auf wesentliche 
Änderungen der Rahmenbedingungen 
eingehen, die weitere Änderungen des 
Mandats vor Ablauf des Geltungszeitraums 
rechtfertigen würden.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Klimaschutz und Klimaanpassung 
gemäß Artikel 2 Absatz 4;

(a) Entwicklung des privaten Sektors auf 
lokaler Ebene, insbesondere 
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Unterstützung kleiner und mittlerer 
Unternehmen;

(b) Entwicklung der sozialen und 
wirtschaftlichen Infrastruktur, 
einschließlich Verkehr, Energie, 
Umweltinfrastruktur und Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT);

(b) Entwicklung der sozialen und 
wirtschaftlichen Infrastruktur, 
einschließlich Verkehr, Energie, 
Umweltinfrastruktur und Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT);

(c) Entwicklung des privaten Sektors auf 
lokaler Ebene, insbesondere 
Unterstützung kleiner und mittlerer 
Unternehmen.

(c) Klimaschutz und Klimaanpassung 
gemäß Artikel 2 Absatz 4.

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Eines der grundlegenden Ziele der 
EIB-Finanzierungen in 
Entwicklungsländern1 ist die 
Verringerung der Armut durch eine 
nachhaltige wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung.
________
1 Gemäß OECD-Liste der Empfänger offizieller 
Entwicklungshilfe (die die ärmsten Länder der 
Welt, Länder mit niedrigem Einkommen und 
Länder mit mittlerem Einkommen umfasst).

Or. en

Begründung

Under the Lisbon Treaty, development cooperation has been recognized as one of the 
elements of the EU's external action. The reduction of poverty has been recognized as the 
principle aim for development cooperation policy. The EU is thus required to take account of 
the objective of poverty reduction and eradication in all actions likely to affect developing 
countries. The external mandate of the EIB should reflect the EU policy objectives in third 
countries. It is not more than logical that EIB investments in developing countries should aim 
at the reduction of poverty by fostering sustainable economic, social and environmental 
development and by guaranteeing access to financial services for those who can not access 
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financial services under normal market circumstances.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission arbeitet gemeinsam mit 
der EIB regionale operative Leitlinien für 
EIB-Finanzierungen im Rahmen dieses 
Beschlusses aus. Bei der Aufstellung dieser 
Leitlinien beraten sich Kommission und 
EIB in politischen Fragen gegebenenfalls
mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst
(EEAS). Mit Hilfe der operativen 
Leitlinien soll sichergestellt werden, dass 
die EIB-Finanzierungen die EU-Politik 
unterstützen; Ausgangspunkt für die 
Formulierung der Leitlinien ist der von der 
Kommission gegebenenfalls gemeinsam 
mit dem EEAS vorgegebene umfassendere 
Rahmen der EU-Regionalpolitik.
Insbesondere werden die operativen 
Leitlinien gewährleisten, dass die EIB-
Finanzierungen Politik, Programme und 
Instrumente der EU für Hilfen in den 
verschiedenen Regionen ergänzen – unter 
Berücksichtigung einschlägiger 
Entschließungen des Europäischen 
Parlaments und Beschlüsse und 
Schlussfolgerungen des Rates. Die 
Kommission unterrichtet das Europäische 
Parlament und den Rat über die 
festgelegten Leitlinien. Innerhalb des von 
den operativen Leitlinien vorgegebenen 
Rahmens legt die EIB die entsprechenden 
Finanzierungsstrategien fest und sorgt für 
deren Umsetzung.

1. Die Kommission arbeitet gemeinsam mit 
der EIB regionale operative Leitlinien für 
EIB-Finanzierungen im Rahmen dieses 
Beschlusses aus. Bei der Aufstellung dieser 
Leitlinien beraten sich Kommission und 
EIB in politischen Fragen mit dem 
Europäischen Auswärtigen Dienst (EEAS).
Mit Hilfe der operativen Leitlinien soll 
sichergestellt werden, dass die EIB-
Finanzierungen die EU-Politik 
unterstützen; Ausgangspunkt für die 
Formulierung der Leitlinien ist der von der 
Kommission gegebenenfalls gemeinsam 
mit dem EEAS vorgegebene umfassendere 
Rahmen der EU-Regionalpolitik.
Insbesondere werden die operativen 
Leitlinien gewährleisten, dass die EIB-
Finanzierungen Politik, Programme und 
Instrumente der EU für Hilfen in den 
verschiedenen Regionen ergänzen – unter 
Berücksichtigung einschlägiger 
Entschließungen des Europäischen 
Parlaments, Beschlüsse und 
Schlussfolgerungen des Rates und des 
Europäischen Konsenses über die 
Entwicklungspolitik. Die Kommission 
unterrichtet das Europäische Parlament und 
den Rat über die festgelegten Leitlinien.
Innerhalb des von den operativen Leitlinien 
vorgegebenen Rahmens legt die EIB die 
entsprechenden Finanzierungsstrategien 
fest und sorgt für deren Umsetzung.

Or. en
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die EIB unterzieht die unter die EU-
Garantie fallenden Projekte einer mit der 
gebührenden Sorgfalt durchgeführten 
gründlichen Prüfung in Bezug auf ihre 
entwicklungsbezogenen Aspekte. Die 
Vorschriften und Verfahren der EIB 
beinhalten die erforderlichen 
Bestimmungen zur Bewertung der 
ökologischen und sozialen Auswirkungen 
von Projekten sowie ihrer 
menschenrechtsbezogenen Aspekte, so 
dass sichergestellt ist, dass im Rahmen des 
Beschlusses nur solche Projekte unterstützt 
werden, die wirtschaftlich, finanziell, 
ökologisch und sozial nachhaltig sind.

1. Die EIB unterzieht die unter die EU-
Garantie fallenden Projekte einer mit der 
gebührenden Sorgfalt durchgeführten 
gründlichen Prüfung in Bezug auf ihre 
entwicklungsbezogenen Aspekte. Die 
Vorschriften und Verfahren der EIB 
beinhalten die erforderlichen 
Bestimmungen zur Bewertung der 
ökologischen und sozialen Auswirkungen 
von Projekten sowie ihrer 
menschenrechtsbezogenen Aspekte, so 
dass sichergestellt ist, dass im Rahmen des 
Beschlusses nur solche Projekte unterstützt 
werden, die wirtschaftlich, finanziell, 
ökologisch und sozial nachhaltig sind. Die 
Kommission erstattet dem Parlament 
jährlich Bericht über die Ergebnisse der 
gründlichen Prüfung.

Or. en

Begründung

Die gründliche Prüfung bildet die Grundlage für die Bewertung des EIB-Projekts. Damit das 
Europäische Parlament die Transparenz der EIB-Investitionen effektiver überwachen kann, 
sollte die Kommission ihm umfassende und klare Informationen über das Ergebnis der 
gründlichen Prüfung zur Verfügung stellen.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Zusätzlich zur Ex-ante-Bewertung 
entwicklungsbezogener Aspekte sollte die 
EIB ihre Überwachungstätigkeit während 
der Projektdurchführung, unter anderem in 
Bezug auf die Auswirkungen des Projekts 

2. Zusätzlich zur Ex-ante-Bewertung 
entwicklungsbezogener Aspekte verstärkt
die EIB ihre Überwachungstätigkeit 
während der Projektdurchführung und bei 
Abschluss des Projekts, unter anderem in 
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auf die Entwicklung, verstärken. Bezug auf die Auswirkungen des Projekts 
auf die Entwicklung.

Or. en

Änderungsantrag 11

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die EIB aktualisiert ihre Politik in 
Bezug auf Offshore-Finanzplätze und 
berücksichtigt über die bestehenden 
gleichen Bedingungen der OECD-Listen 
hinaus alle Hoheitsgebiete, die eine 
Steuerumgehung oder -hinterziehung in 
Entwicklungsländern ermöglichen 
könnten.

Or. en

Begründung

Die bestehende OECD-Liste der unkooperativen Hoheitsgebiete beruht auf schwachen 
Kriterien, wie etwa der Unterzeichnung von 12 Abkommen über den Informationsaustausch in 
Steuersachen. Dies ist sehr unzureichend und viele Experten fordern, dass strengere Kriterien 
aufgestellt werden, um Schattenfinanzplätze zu identifizieren. Das Netzwerk 
Steuergerechtigkeit hat in seinem Schattenfinanzindex alternative Kriterien und Methoden 
entwickelt. Das Europäische Parlament hat bereits gefordert, dass die EIB strengere 
Kriterien als die OECD-Kriterien heranziehen soll, wenn sie Steueroasen nutzt, um in 
Entwicklungsländern zu investieren.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10a
Intransparente Hoheitsgebiete

Die EIB stellt sicher, dass alle 
unterstützten Banken und sonstigen 
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Finanzintermediäre strenge 
Vorkehrungen gegen die Nutzung von 
intransparenten Hoheitsgebieten 
getroffen haben.

Or. en

Begründung

Die bestehende OECD-Liste der unkooperativen Hoheitsgebiete beruht auf schwachen 
Kriterien, wie etwa der Unterzeichnung von 12 Abkommen über den Informationsaustausch in 
Steuersachen. Dies ist sehr unzureichend und viele Experten fordern, dass strengere Kriterien 
aufgestellt werden, um Schattenfinanzplätze zu identifizieren. Das Netzwerk 
Steuergerechtigkeit hat in seinem Schattenfinanzindex alternative Kriterien und Methoden 
entwickelt. Das Europäische Parlament hat bereits gefordert, dass die EIB strengere 
Kriterien als die OECD-Kriterien heranziehen soll, wenn sie Steueroasen nutzt, um in 
Entwicklungsländern zu investieren.


